
B<.prechungen und Anzeigen 

sind die in den Sehriftqudltn (Testa=ten, historiognpbischen und bagiogn· 
phiseben und normativen Texten) erwähnten Grabbtipben zwar wenig zahl. 
reich, •her aufschlußreich, beziehen sie sieb doch häufig •uf org..wsche Swffe 
(Textilien), die sich in den Gräbern selt<n erb.leen haben. Auch wird aus den 
Schriftquellen der Funktio~nhong der Beipben und der Kleidung 
deutlicher, den die Vf. als einen symbolischen und ideologischen betrachtet. 
Die Ausstattung der Toten hängt von der bestattenden Ve...,..,.dtschaft oder 
der (geisdichen) GemeinschJt ab, welche die AUS<tllttung benutzt, um Status 
und Zugehörigkeit des Toten z.u mukiuen. Diese können gescJU.cht .. und 
Utersspezifisch, ethnisch, sozial uad religiös benimmt gewesen sein, mit den 
Wonen der Vf.: sie wuen ideologisch geprägt (Kap. I}. H. BrunnerS Lehre vom 
T ocentcil, dem H .. rgew2te und der Gerade, als Rechtsgrundlage der Beigaben­
sitte wülerspricht clie Vf. (S. 42-44) und verweist d.w auf den ~gel ein­
schlägiger weltlicher oder lürchlicher Gesetu, die Beigaben betreffen. Eine 
deutlichere Sprache sprechen die Bestimmungen der Leges und der Bußbücher, 
clie erzählenden Quellen und der arch2ologische Befund be:.üglich des Grab­
frevelsund d .. Grabroubes, der v. •· in spiil:merowingischer Zeit zunehmend 
und häufiger auf großeo Friedhöfen nachweisbar ist, wobei ein gewisser Re­
spekt vor religiösen Gegell$ÜI1den zu beobachten ist. Zugleich mehreo sich die 
Zeugniste für den Schutz der Grobesruhe durch Verbote der Grabmolzerstö­
rung. der MehrfachbenuCZUilg der Gräber {teilweise bis zu 45% der Gröber!), 
für die Erhaltung der Unversehnbeü des Leichnam., für die restriktive R<ßle­
mentierung der Bestaeeungen ad sanaos (Kap. U). Ein umfangreiches Kapi­
tel (lU) ist den Grabinschriften gewidmet. Entgegen der älteren These von 
E. Le Blant und im Einklang mi1 den EditOren der Reoleil des Inseriptions 
Chr~tiennes de Ia Gaufe (RICG) sieht die Vf. am Ende der Merowingerzeit 
keinen Abbruch der Inschriftenuadition, sondern - v. a. in monostischer 
Umgebung - einen allmähliehen Obergang ~ur karolingischen Epigraphik, 
erkennbar im paliiognpbischen Befund wie im W•ndel der Stilisierung. die nun 
d.s Gebet für den Toun, seine Seelen- und Grobesruhe und den Preis seiner 
Frömmigkeit stirker beton~ Die BestatrungsrinWe und Jenseitsvomdlungen 
sind nur schemenb•h erkennbar. <Heidnisch .. Proktiken, die im Incliculus 
superStitionutn et papn.i>.rum (ca. 7«/45) durchschimmern, stehen neben den 
erscen liturgischen Zeugnisten des 7 .18. Jb., neben der Visionsliteratur, den 
T ot<ngeberen, der Einführung der X..us perennis, den Goklblattkreuzen, den 
Da.n.ie.l· und &b>kukd.rstellungen als Zeugnisten des Aufermhung>glaubens 
und den VormDungen vom purgatoriwn, vom Höllenfeuer und Himmel­
sp=dies (Kop. IV). Die geistliche Vorbereitungdes Sterbendeo durch Kranken­
salbung, Beichte und Buße, Handaufleguns und Priedenskuß, sowie die Her­
richtung der Leiche durch Waschen, Aufbahren, Einbals:amieruag. Einbindung 
in kostbare Stoffe, "Überführung unter Gebesund Klage, schließlich die Toten· 
m.esse lassen sieb. vornehmlich im monastische.a. Umfeld nachweisen, Toteo.­
mäbl<r, die wegen der Auswüehso insbesondere beim Trinken bald verboten 
wurden, Gebete für das Seelenben der Vemorbenen, Schenkungen und ..,..._ 
mentarische Verfügungen zugunsten von Armen und Sklavenbefreiungen 
dagegen auch im Iaikaien (Kap. V). Sen der 2. Hälfte der 8. Jh. ist der Wondel 


